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Anfänger seine Arbeit, zeigen aber aum dem Fortgesmrittenen deutlim die Ent­
widdung der englismen Urkundensmrifl:. In der Bibliographie vermißt man 
bei den Besmreibstoffen Leo Santifallers Abhandlung zu diesem Thema. Als 
Einführung und zur knappen Orientierung ist das Bum sehr zu empfehlen. 

H.E.M. 

W. S c h 1 e s i n g e r , Kaisertum und Reimsteilung (Forsmungen zu Staat und 
Verfassung: Festgabe für Fritz Hartung 1958) S. 9-51, weist nam, daß es von 
der Divisio imperii Karls des Großen zwei Fassungen gegeben habe, die eine 
mit dem ungewöhnlimen Titel Karls als pius /elix victor ac triumphator semper 
augustus, der als aus dem Constitutum Constantini übernommen namgewiesen 
werden kann. Diese Fassung, in der der Kaiser gleimsam zu einem Novus 
Constantinus gemamt werdeund die zeige, daß die angestrebte Renovario dem 
alten mristlimen Römerreim gegolten habe, sei dem Papst zur Untersmrifl: . 
übersandt worden. Daneben kann der Vf. aus der handsmrifl:limen Überlieferung 
eine nur in Brumstü<ken erhaltene andere Fassung namweisen, die den ge­
wohnten kanzleimäßigen Kaisertitel und die fränkisme Konzeption der Kaiser­
idee enthielt und die den kaiserlimen missi zur Eidesleistung der Untertanen mit­
gegeben worden sei; vgl. zu dem Problem aum H. Beumann, HZ. 185 (1958) 
540-549. K. R. 

Das Ziegen~er Salbuch von 1456, hg. von Karl August Eck h a r d t n /{-U-j 
(Germanenremte Neue Folge, Deutsmremtl. Armiv Hell: 6) Göttingen 1957, 
Mustersmmidt-Verlag, 48 S. - Den an versmiedenen Stellen bisher veröffent-
limten hessismen Salbümern fügt Eck h a r d t dasjenige des landgräflim hes-
sismen Amtes Ziegenberg hinzu. Es enthält die Aufzeimnung der landgräflimen 
Remte in 5 Dörfern und 3 Wüstungen zwismen Witzenhausen und Hann.-
Münden. In den meisten Orten hatte der Landgraf "gerimte, gebod, verbod 
und aum dienste". Den Hauptinhalt mamt das Verzeimnis der untersmied-
limen Abgaben aus, die von den einzelnen ackern und Höfen zu entrimten 
waren. Der sorgfältigen Edition ist eine homdeutsme Übersetzung beigegeben. 

H. Krause 

Oberösterreimisme Weistümer, II I. Teil ( = Osterreimisme Weistümer ge­
sammelt v. d. Akad. d. Wiss. 14) im Auftrage der Akad. d. Wiss. und des ober­
österreimismen Landesarmivs nach Vorarbeiten von R. Büttner hg. v. 
H. Ebers t a 11 er, F. Ehe im, H. Feig 1 und 0. Hagen e der, Graz/ 
Köln 1958, Kommission Böhlau, XII u. 583 S. - Die Herausgeber haben ihr 
Verspremen, das Werk rasm fortzusetzen, wahrgemamt und innerhalb von 
zwei Jahren einen weiteren Band der oberösterreimischen Weistümer folgen 
lassen (vgl. DA. 13, 256 f.). Der Band enthält die Texte des Hausru<kviertels 
und des Mondseelandes, wobei einige hierhergehörende Texte bereits von Ignaz 
Nösslbö<k im ersten Bande gedru<kt worden waren, so daß sie hier nimt wieder­
holt wurden. Aum im Hausru<kviertel stammen die Taidinge überwiegend aus 
der Neuzeit; wir weisen aber auf das Kloster Mondsee hin, wo die älteste Auf­
zeithnung der Klosterremte bereits um 1300 angefertigt wurde (S. 522). 

H.E.M. 

T. F. T. PI u c k n e t t, Early English Legal Literature (Cambridge Studies 
in English Legal History) Cambridge 1958, Cambridge University Press, 120 S. 
- In dem Bum ist ein Zyklus von Vorlesungen zusammengefaßt, die P. an­
läßlim des 100. Geburtstages von F. W. Maitland (1850-1906) an der Uni-


